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Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Im urbanen Gebiet sind die Ausnahmen nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 der

Baunutzungsverordnung (Tankstellen und Vergn’gungsstötten) nicht Bestandteil des 

Bebauungsplans.

1.2 Auf der Flöche a im urbanen Gebiet kann eine Wohnnutzung nur ausnahmsweise 

zugelassen werden.

1.3 Im urbanen Gebiet kann auf der Flöche P11, P7, P8, P12 und P11 im ersten 

Vollgeschoss die in § 6a Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung genannte Nutzung 

(Wohnnutzung) nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

1.4 Das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Wohnen und Einzelhandel" dient 

vorrangig der Unterbringung von groäflöchigem Einzelhandel sowie von Wohnungen.

Zulössig sind:

1. groäflöchige Einzelhandelsbetriebe und sonstige Einzelhandelsbetriebe mit

einer Gesamtverkaufsflöche von bis zu 2.500 m²,

2. Wohngeböude,

3. Röume f’r die freie Berufsaus’bung freiberuflicher Tötiger und solcher

Gewerbetreibenden, die ihren Beruf in öhnlicher Weise aus’ben,

4. Schank- und Speisewirtschaften,

5. Dienstleistungsbetriebe sowie

6. Anlagen f’r kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Im Sondergebiet sind mindestens 62 % der zulössigen Geschossflöche f’r 

Wohnungen zu verwenden.

1.5 Im urbanen Gebiet sind auf den Flöchen c und f mindestens 76 % der zulössigen 

Geschossflöche und auf der Flöche d mindestens 90 % der zulössigen 

Geschossflöche f’r Wohnungen zu verwenden.

1.6 Ausnahmsweise kann von den Mindestanteilen der f’r Wohnungen zu verwendenden 

Geschossflöche gemöä Textlicher Festsetzungen Nr. 1.4 Satz 3 und Nr. 1.5 

abgewichen und in den jeweiligen Baugebieten ein niedrigerer Wohnanteil 

zugelassen werden, wenn die nach diesen Textlichen Festsetzungen vorgesehene 

Geschossflöche in einem anderen Geböude im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

zusötzlich erbracht wird.

2. Maä der baulichen Nutzung, ’berbaubare Grundst’cksflöchen

2.1 Auf den Flöchen a und b wird als zulössige Grundflöche die im zeichnerischen Teil in

Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 2.6 festgesetzte ’berbaubare 

Grundst’cksflöche festgesetzt.

2.2 Auf den Flöchen c und d wird als zulössige Grundflöche die im zeichnerischen Teil in 

Verbindung mit den textlichen Festsetzungen Nr. 2.4 und 2.5 festgesetzte 

’berbaubare Grundst’cksflöche festgesetzt.

2.3 F’r bauliche Anlagen im Sondergebiet kann oberhalb des ersten Vollgeschosses ein 

Vortreten von Geböudeteilen bis zu einer Grundflöche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 

Baunutzungsverordnung von 425 m² und zwar f’r Balkone und Erker bis zu einer 

Tiefe von 2,0 m und wenn pro Geschoss maximal die Hölfte der Breite der jeweiligen 

Auäenwand in Anspruch genommen wird, entlang der nachfolgend genannten Linien 

zugelassen werden:

- N3, N4, N5, N6, N7 und N8.

Dies gilt auch, wenn hierdurch die bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Tiefe der 

Abstandsflöchen unterschritten wird.

2.4 F’r bauliche Anlagen im urbanen Gebiet kann oberhalb des ersten Vollgeschosses 

ein Vortreten von Geböudeteilen bis zu einer Grundflöche im Sinne des § 19 Abs. 2 

der Baunutzungsverordnung von 1.240 m² und zwar f’r Balkone und Erker bis zu 

einer Tiefe von 2,0 m und wenn pro Geschoss maximal die Hölfte der Breite der 

jeweiligen Auäenwand in Anspruch genommen wird, entlang der nachfolgend 

genannten Linien zugelassen werden:

- M1, M2 und M3 sowie M5, M6 und M7;

- O1, O2 und O3; O5, O6 und O7 sowie O9 und O10;

- P1, P2, P3 und P4; P5 und P6 sowie P7, P8 und P9.

Dies gilt auch, wenn hierdurch die bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Tiefe der 

Abstandsflöchen unterschritten wird.

2.5 F’r bauliche Anlagen im urbanen Gebiet kann im ersten Vollgeschoss ein Vortreten 

von Geböudeteilen bis zu einer Grundflöche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 

Baunutzungsverordnung von 275 m² und zwar f’r Terrassen bis zu einer Tiefe von 

3,5 m und wenn pro Geschoss maximal die Hölfte der Breite der jeweiligen 

Auäenwand in Anspruch genommen wird, entlang der nachfolgend genannten Linien 

zugelassen werden:

- M1, M2, M3 und M4 sowie M5, M6, M7 und M8;

- O6 und O7 sowie

- P5 und P6.

Dies gilt auch, wenn hierdurch die bauordnungsrechtlich vorgeschriebene Tiefe der 

Abstandsflöchen unterschritten wird.

2.6 F’r bauliche Anlagen auf der Flöche a kann ein Vortreten von Geböudeteilen und 

zwar f’r Treppen- und Rampenanlagen, Vordöcher und öhnliche Vorbauten bis zur 

Linie zur Abgrenzung des Umfangs von Abweichungen gemöä § 23 Abs. 3 Satz 1 

BauNVO und einer Grundflöche von 149 m² zugelassen werden. Dies gilt auch, wenn 

hierdurch die bauordnungsrechtlichen Abstandsflöchen ’berschritten werden

2.7 Im urbanen Gebiet darf die zulössige Grundflöche im Sinne des § 19 Abs. 4 der 

Baunutzungsverordnung durch Platzflöchen, Wege, Nebenanlagen, Anlagen der 

Niederschlagsbeseitigung und die Grundflöchen von baulichen Anlagen unterhalb der 

Gelöndeoberflöche, durch die das Baugrundst’ck lediglich unterbaut wird, bis zu 

einer Grundflöchenzahl von 0,9 ’berschritten werden.

2.8 Im Sondergebiet darf die zulössige Grundflöche im Sinne des § 19 Abs. 4 der 

Baunutzungsverordnung durch Platzflöchen, Wege, Nebenanlagen, Anlagen der 

Niederschlagsbeseitigung und die Grundflöchen von baulichen Anlagen unterhalb der 

Gelöndeoberflöche, durch die das Baugrundst’ck lediglich unterbaut wird, bis zu 

einer Grundflöchenzahl von 1,0 ’berschritten werden.

2.9 Bei der Ermittlung der zulössigen Geschossflöche sind in den Baugebieten die 

Flöchen von Aufenthaltsröumen in anderen als Vollgeschossen einschlieälich der 

dazugehürigen Treppenröume und einschlieälich ihrer Umfassungswönde 

mitzurechnen.

2.10 An die Baugrenze darf zwischen den Punkten R und S bezogen auf die zulössige 

Hühe der baulichen Anlagen unter Einschrönkung der Tiefe der Abstandsflöchen 

nach der Bauordnung f’r Berlin herangebaut werden.

3. Weitere Arten der Nutzung

3.1 Die Einteilung der Straäenverkehrsflöchen ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

3.2 In den Baugebieten sind auf den nicht ’berbaubaren Grundst’cksflöchen Stellplötze

und Garagen unzulössig. Dies gilt nicht f’r Tiefgaragen und f’r Stellplötze f’r schwer 

Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.

3.3 In den Baugebieten d’rfen nur Wohngeböude errichtet werden, bei denen ein Anteil 

von mindestens 30 % der zulössigen Geschossflöche, die f’r Wohnungen zu 

verwenden ist, mit Mitteln der sozialen Wohnraumfürderung gefürdert werden künnte. 

Ausnahmsweise künnen Wohngeböude ohne fürderungsföhige Wohnungen 

zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem 

anderen Geböude in den Baugebieten erbracht wird.

4. Immissionsschutz

4.1 Zum Schutz vor Verkehrslörm muss in Geböuden entlang der Steinstraäe,

Bahnhofstraäe und der Bahnanlage und zwar entlang der Linie zwischen den Punkten

M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, und M1 sowie entlang der Linie zwischen den Punkten 

O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 und O9, entlang der Linie zwischen den Punkten N9, N3 

und N4, entlang der Linie zwischen den Punkten P1, P2, P3 und P4 sowie entlang 

der Linie zwischen den Punkten Q2 und Q5 mindestens ein Aufenthaltsraum von 

Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsröumen m’ssen 

mindestens die Hölfte der Aufenthaltsröume zur lörmabgewandten Seite ausgerichtet 

sein. Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei 

Auäenwönde nicht zu einer lörmabgewandten Seite ausgerichtet sind. In Wohnungen, 

bei denen mindestens zwei Auäenwönde nicht zu einer lörmabgewandten Seite 

ausgerichtet sind, m’ssen in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit 

bis zu zwei Aufenthaltsröumen) bzw. in mindestens der Hölfte der Aufenthaltsröume 

(bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsröumen) durch besondere 

Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Bel’ftung oder durch 

andere bauliche Maänahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht 

werden, die gewöhrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wöhrend der 

Nachtzeit in dem Raum oder den Röumen bei mindestens einem teilgeüffneten 

Fenster nicht ’berschritten wird.

4.2 Zum Schutz vor Verkehrslörm m’ssen bei Errichtung, Änderung oder 

Nutzungsönderung von baulichen Anlagen die Auäenbauteile, die entlang der 

Steinstraäe, Bahnhofstraäe und der Bahnanlage orientiert sind und zwar entlang der 

Linie zwischen den Punkten M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, und M1, entlang der Linie 

zwischen den Punkten O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 und O9, entlang der Linie 

zwischen den Punkten N9, N3 und N4, entlang der Linie zwischen den Punkten P1, 

P2, P3 und P4, entlang der Linie zwischen den Punkten Q1, Q2, Q5 und Q6 sowie 

entlang der Linie zwischen den Punkten Q2, Q3, Q4 und Q5, resultierende bewertete 

Schalldömm-Maäe (erf. R�^w,res) aufweisen, die gewöhrleisten, dass ein 

Beurteilungspegel von

- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsröumen von Wohnungen,

- 35 dB(A) tags in Unterrichtsröumen und öhnlichen Röumen,

- 40 dB(A) tags in B’roröumen und öhnlichen Röumen

nicht ’berschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R�^w,res erfolgt f’r jeden Aufenthaltsraum gemöä der Anlage 

der Verkehrswege-Schallschutzmaänahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. 

BImSchV). F’r den Korrektursummanden D ist abweichend von Tabelle 1 der Anlage 

zur 24. BImSchV f’r Röume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer 

Wert einzusetzen. Die Beurteilungspegel auäen f’r den Tag L^r , ^T und f’r die Nacht  

L^r , ^N sind f’r Straäen gemöä § 3 und f’r Schienenwege gemöä § 4 der 

Verkehrslörmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 

2014 (16. BImSchV) zu berechnen.

4.3 Zum Schutz vor Verkehrslörm sind entlang der Bahnanlage und zwar entlang der 

Linie zwischen den Punkten M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, und M1 sowie entlang der 

Linie zwischen den Punkten O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8 und O9 mit Geböuden 

baulich verbundene Auäenwohnbereiche (z. B. Loggien, Erker, Balkone) von 

Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen 

Auäenwohnbereich zur lörmabgewandten Seite ausgerichtet sind, ab dem dritten 

Vollgeschoss nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulössig.

4.4 Auf der Flöche N7, N8, N1, N2, N10, N7 ist eine Wohnnutzung bis zur Errichtung der 

baulichen Anlagen auf der Flöche d unzulössig.

4.5 Auf der Flöche P6, P7, P8, P9, P10 und P6 ist bei Wohnungen, deren 

Aufenthaltsröume nur nach S’den und Westen ausgerichtet sind, eine Wohnnutzung 

bis zur Errichtung der baulichen Anlagen auf der Flöche c unzulössig.

5. Gr’nfestsetzungen

5.1 In den Baugebieten sind mit Ausnahme der Flöchen a, b und g sowie der Flöche

zwischen den Punkten Q2, Q3, Q4, Q5 und Q2 mindestens 60 % der Dachflöchen 

extensiv zu begr’nen und als Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Retentionsdöcher zur R’ckhaltung 

von Niederschlagswasser auszubilden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei 

Abgang nachzupflanzen.

5.2 Auf der Flöche zwischen den Punkten Q2, Q3, Q4, Q5 und Q2 sind mindestens 80 % 

der Dachflöche extensiv zu begr’nen und als Maänahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Retentionsdöcher zur 

R’ckhaltung von Niederschlagswasser auszubilden. Die Bepflanzungen sind zu 

erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

5.3 Auf der Flöche mit Bindungen f’r Bepflanzungen und Erhaltung ist die vorhandene 

Vegetation bei Abgang in der Weise nachzupflanzen, dass der bestehende Charakter  

erhalten bleibt. Die Bindungen f’r Bepflanzungen gelten nicht f’r Wege, Zufahrten, 

Spiel- und Terrassenflöchen.

6. Sonstige Festsetzungen

6.1 In den Baugebieten ist die Flöche mit der Bezeichnung e, zwischen der nürdlichen

Grenze des Geltungsbereichs, der Steinstraäe und der Bahnhofstraäe, mit einem 

durchgöngigen Gehrecht in einer Breite von mind. 3,0 m zugunsten der Allgemeinheit 

zu belasten.

6.2 Die Flöche ABCDEFGHIJKLA ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten 

der Benutzer und Besucher der eisenbahnrechtlichen Nutzung des Grundst’cks 

Bahnhofstraäe 33-33A und der zustöndigen Unternehmenströger sowie einem 

Instandhaltungsrecht f’r den Tröger der Straäenbaulast zu belasten.

6.3 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen 

und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 

Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, auäer Kraft.
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